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PRÄSIDENT (um 14 Uhr 36 Min.): Ich
eröffne die Sitzung. Das Protokoll der letz
ten Sitzung ,ist :geschäftsordnungsmäßig auf
gelegen; es istunbeanständet geblieben, dem
nach als genehmigt zu betrachten.

Von der heutigen Sitzung haben sich ent
schuldigt die Herren Abgeordneten Dr.l-Iaber
zettl, Müllner, Etlinger und Herr Landesrat
Steinböck.

Ich :ersuche 'um Verlesung des Einlaufes.
SCHRIfTfÜHRER (liest):

Vorlalge der Landesregierung, betreffend
Voranschlag des Landes Niederösterreich für
das Jahr 1951.

Vorlage der Landesregierung, betreffend 'Be
willigung ,von Überschreitungen und :gegenseiti
ger :Dedk!ungs:fähigkeit einiger Voranschlags
ansätze 1950.

Vorlage der Landesregierung, betreffend den
Gesetzentwurf über die Wahl der Mitglieder
der Vollversammlung der Kammer für Al1beiter
und Angestellte in der Land- und forstwirt
schaft (nö. Landarbeiterkammerwahlor:dnung).

Anfrage der Abgeordneten Ernecker, Tesar,
Zach, Stangler, Hilgarthund Genossen, be
treffend Erlassnng eines Landesausführungs
gesetzes auf Grund des § 8 des Bundes
hebammengesetzes.

Antrag der Abgeordneten Si,gmund, Weber,
Dr. Steingötter, Edkhart, 'Hrebacka, ißudhinger
und Genossen, betreffend Eingliederung der
Markt:gemeinde Blindenmarkt in den Ver
waltungsbezük Amstetten.

PRÄSIDENT (nach" Zuweisung des Ein
laufes an die zuständigen Ausschüsse): Wir
gelangen zur Beratung der Tagesordniung.

Ich ersuche den Herrn Abig. S ta n g leI',
die Verhandlung zur Zahl 141 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. STANOL'ER: Ich
habe namens dres Verfassungsausschusses über
die Vorlage der Landesregierung, betreffend
die Abänderung der fBesoldungsüberleitungs
ordnung und des Dienstpostenplanes 1950, zu
berichten.

Hoher Landtag! Die Besüldungsüberleitungs
ordnung (Landtagsbeschluß vom 1. J'uli 1947)
hat für Landesbeamte der Verwendungs
gruppe E, die auf einen ,gehobenen Dienst
postenihres rDienstzweiges ernannt sind, Zu
lagenstufen festgelegt und weiter als Über
leitungsmaßnahmef:ür ,eine 'kleine Gruppe von
Bediensteten di,eser VerwendungsgJ.1uppe 'di,e
gehaltsmäßige Überleitung in 'eine beschränkte
Zahl von Zulagenstufen de'r Verwendungs
gruppe D vorgesehen.

Während dies'e B,estimmungen der B,esol
c1ungsüberleituugsordnung grundsätzlich alle
Dienstzweige beheffen, die der Verwendungs
gruppeE zugehören, :hat es sich nun ergeben,
daß weitere iSonderhestimmungen für die B,e
diensteten des Irren- und SiechenpHegedienstes
erforderlioh sind. Vor allem hat sich die Ein
führung einer 6. Zulargenstufe für die Irren
und Sieohenpfleger mit Dienstprüf'Ui1:g und die
gleichzeitige Erhüh:ung der 5. Zulagenstufe
auf 25 S als recht und :billi'g erwiesen. Der
Dienst eines Irren- und Siechenpflegei's ist
ohne Zweifel verantwortungsvoll und anstren
gend. Er wird auch dadurch qualifiziert, ,daß
jeder di'eser Bediensteten sich einer Dienst
prüfung unterziehen muß, durch die seine fach
liche Eignung festgestellt wird. Die Landtpgs
vorlage sieht daher 'vor, daß jedem Bedien
steten des Irren-und SiechenpHegedien~tes,der
seine Dimstprüfung mit Erfolfgabgelegt hat,.
die neug'eschaffene Zula,genstufe 6 zusteht.
Damit ist der ,gieprüfte Irren- und Siechen
pHeger entsprechend seinen fachkenntnissen
gehaltsmäßig hervorgehoben.

Die IBesoldrungsüherleitungsordnut~g in ihrer
ursprün!glichen fassung traf - wie eingangs
bereits ausgeführt --- S0'l1'derhestimmungen für
alle jene IBediensteten der Verwendungs
gruppe E, die am 1. Juni 1947, also knapp
vor SchlußfasSiung des Hohen Landtages über
die Besoldungsüherleitungsordnung, bestimmte,
gehobene Dienstposten innehatten oder ,den
Höchstbezug ihrer Verwendungsgruppe über
schritten hatten; sie schuf die Möglichkeit zu
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?sterr'~iohisohen Landesbeamten (Besoldungs
uherieltungsO'l'd'l1ung) in der F ass'unrg des
Landtagsbesohlusses vom 24. Juni 1948 wird
wie folgt ahgeändert:

Der bisheri1ge Artikel VIII hat Z'U lauten:
"Landesbeamte, die ei'nen~berleitungsposten

de: Ve:wendlungsgmppe 4 des GehaltsgeSietzes
1927 mnehahen, werden, wenn sie ,Dienst
zwei,gen angehören, die der Verwendungs
gruppe E zugewiesen siind, in die nach An
la~e A vorigesehenen Verigleichsposten des
Gehaltsüberlei tungs:gesetzes überführt.

.Landeshe.amte der Verwel1'dunrgsgruppe E,
die auf. !Dtenstposten eines Dienstzwefges er
nannt smd, erhalten, wenn sie die hierfür vor
geschriebenen VO'l'aussetz'ul1'gen erfüllen eine
für den Ruhegenuß anrechel1'bare V'erwen
dungszula,~e, die einen Bestandteil des Ge
haltes bildet.

Diese beträgt:
In der Zulagenstufe Sohilling

1 90
2 60
3 40
4 30
5 25
6 20

(Übergangsbestimmung.) Lal1'desbeamte der
Verwendungsg.ruppeE, di1e spätestens seit
1. Juni 1~47 auf 'Dienstposten in Verwendung
stehen, fur welche die Zulagenstufen 1, 2
und 3 vOl'gesehen sind oder die am 1. Juni
1947 einen Gehalt erreicht haben, der naoh
§ 11, Abs. (1), ,des Gehaltsüberleitungs
gesetzes für diese Verwendungsgruppe vor
~esehenen HöC'hstgehalt übersteigt, werden mit
~~Tem Gehal~ in die Verwendun:gsgruppe D
uberstellt. HIerbei wenden für die Dauer der
jeweiligen Verwendung dieser Landesbeamten
folgende Höchstgehälterfestgelegt: Ifür jene
die sonst ,in die Zulagensbufe 1 einzureihel~
sind, der für di'e Di'enstpostengmppe V in der
Gehaltsstufe 7 vor'gesehene Gehalt· für J' ene
d· "'Ie sonst in die Zulagenstufe 2 'ei'nzmeiihen
sind, der für die Dienstpostengnuppe V in der
~ehaltsstufe 5 Ivor:gesehene Gehalt; für jene,
die sonst in die Zulagenstufe 3 'ei'nzureihen
sind, der für die Dienstpostengnuppe V in der
Gehaltsstufe 4 vorgesehene Gehalt· für die
übrigen der für die Verwendungs,gr'~P'Pen in
der Gehaltsstufe 15 'vorgesehene Gehalt.

(Üher~anrgshestimin:ul1'g.) Bedienstete der
Vel'wendungsgmppe E, die am 13. März 1938
in einem 'Diens,tverhältnis zum Lande Nieder
österreich gestanden sind, rücken nach rEr
reichung der letzten Gehaltsstufe der Verwen
dun~Sg11.uppe E (§ 11, Ahs. [1 j, Gl!G),. in \
zwei welt'ere Gehaltsstufen vor. Der JeweilIge '.

einer begrenzten weiteren Vorrückung. In Er
weiterung dieser Bestimmungen sollen nun
sämtlicihe Bedienstete der Verwendungs
gruppe E, die am 13. März 1938 in ei,nem
Dienstverhältnis zum Lande Niederüsterreich
gestanden sind, 'Über die Ansätze des Gehalts
überleitungs'gesetzes des Bundes ,hinaus --- das
nach der Besoldungsüberleitungsürdnung für
di'e nö.Landesheamten sinngemäße Anwen
dung zu finden hat -in zwei weitere
Oehaltsst'ufen vorrücken können. !Damit ist
dem Umstand Rechnung ,getragen, daß die
Besoldung der Landesbeamten dieser Dienst
zweige vor 1938 ähnlich ,günstige Bestim
mungen aufwies.

gei der Überleitung der Bediensteten der
Verwendun!gsigruppe E aus dem Schema der
Landesbeamten in das der Bund·esheamten
wurde diesen -- in Bedachtnahme auf ihre
besoldungsmäßige SteHung -'- die Begün
stigun,g zuteil, daß sie samt und sonders in
die Verwendungsgruppe 4 ,des GehaHsgesetzes
1927 überstellt wurden. Das GehaHsüber
leitungsgesetz des Bundes (BOB!. Nr. 22(1947)
sieht nun für Bedienstete mit einem Über
leitungsposten der Verwendungsgruppe 4 ledig
lich die ObersteIlung in die Verwendungs
gruppe D vor. Da nun anderseHs die Besol
dangsüherleihmgsürdnung des Landes Nieder
österneich eindeahg die Zugehörilgkeit dieses
Personenlkreises zur Verwendungsgruppe E
festle,gt, ist es erforderlich geworden, die Ver
gleichstabel1e des Bundes für die Überleitung
in das Oehaltsüberleitungsgesetz durch Sonder
bestimmungen z'u ergänzen, wie dies in der
A'nlage A Z'Ul' gegenständlichen Vorlage nun
mehr erfolgt.

Mit diesen Maß,nahmen kann die Notwen
di,gkeit von Übergangsbestimmungen a·us einem
Besoldungssystem in das andere als ahge
schlossen betrachtd wel'den, da dem Grund
satz des .Scihutzes wohlerworbener Rechte da
mitvol1 Rechnung gdragen ist. Die übri,gen
Bediensteten unterliegen den Bestimmungen
des Oehaltsüberlei t1ungsgesetzesdes Bundes
ohne Ausnahme.

Diese Abänderungen der Besülduncrsüber
leHungsordnung bedin,gen zum Teil au~h eing
Korf1ektur des 'Dienstpüsten:planes 1950 wie
sie in der gegenständlichen Vorlage beal~tragt
wird.

Zusammenfassend kann gesagt wel,den daß
diese Landta,~svorbge den 'berechtigten Wün
schen und Erwartunlgen der 'het'roffenen Be
?ien~teten Rechnung trägt. Die Vorlage besagt
Imemzelnenfolgendes (liest):

Artikel I.
Der Landta~sbeschluß 'Vom 1. Juli 1947

über die Besoldiungsverhältnisse der nieder-

22



Lanclt!agv,on Ni,edJerös,tureich. 11. Se66,ion der V. WahLpe6odJe. 4. Sitzung am 5. Dezember 1950. 23

Vorrüdkungsbetrag entspf'icht der Differenz
zwischen der normalen letzten und vorletzten
Gehaltsstufe der Verwendung's!gruppe E."

Artikel II.
Der Dienstpostenplan 1950 (Landtags-

beschluß vom 30. März 1950) wird wie folgt
abgeändert:

Dem Punkt 7, Zulargenstufen, des Allge
meinen Teiles wird hi1nz1ugefügt: "Zulagen
stufe 6, Irren- 'und Siechenpfleger (mit Dienst
prüfung)."

In der Beilage zum Dienstpostenplan wird
das nun im folgenden erläutert und für die
verschiedenen Irren- und Si'echenanstalten auch
der Di'enstpostenplan numerisch fest,ge1egt.

Artikel Ill.
Dieser Landtagsbeschluß tritt gleichzeitig

mit dem WirksamkeHsbleginn der BesoMlungs
überleitungsordnung in Kraft. Die Neuord
nung auf dem Gebiete ,der Zulagenstufen wir,d
jec10ch erst mit 1. Juli 1950 wirlksam

Hoher Landtag! Wenn das Hohe Haus
gemäß den :Beschlüssen des Verfassungsaus
schusses seine Zustimmung erteilt, werden
endlich jene verdienten alten La'l1desbeamten,
die jederzeit intreuer Pflichterfüllung dem
Lande Niederösterreich g,ediient 'haben, die ge
rechte Anerkennung finden; nach einem fünf
jährigen Zustand der Unsicherheit in ihrer
wirtschaftlichen Existel1!Z wird ihnen nun eine
sicherle Gmndlage gegeben. Ich weiß mich der
Zustimmung des ,Hohen Hauses sicher, wenn
ich dem Wunsche Ausdruck gebe, daß die
betroffenen Beamten möglichst rasch in den
Genuß der A'uswirkungen dieses Landtags
beschlusses kommen.

Der Verfassungsausschuß hat sich in seiner
heutigen Sitzung mit dem vorliegenden Gesetz
entwurf befaßt und nach eingehender Beratung
beschlossen, dem Hohen IHause folgenden An
trag zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Dem beihegenden Entwurf eines Land

tagsbeschlusses über die Abänderung der Be
soldungsüberleitungsordnung und des Dienst
püstenplanes 1950 wird die Genehmigung er
teilt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt, zur
Durchführung di,eses iß'eschlusses das Erforder
liche zu veranlassen." .

Ich bitte ,den Herrn Präsidenten, über diesen
Antrag des VerfassungsausschusrSes die De
batte zu eröffnen.

PRÄSI!Ü'ENT: Zum Wort gelangt HeE
Ahg. Dubovsiky.

Abg. DUBOVSKY: Hoher Landtag! Die
vorliegCIJld~ Gesetzvorlage wird die Lage einer

besonders benachteihgten Gruppe unter den
allgemein benachteiligten öffentlich Ange
stellten etwas verbessern.

Mit der Zu:nahme der menschlichen Erkennt
nis, daß es sich bei den Irren nicht um vom
Teufel besessene, 'Sondern um von einer Krank
heit befallene Menschen handelt, ist auch der
Dienst in den Irrenanstalten wesentlich anders
geworden, als es früher der Fall gewesen ist.
Aus dem reinen Bewachungsdienst ist ein
Pflegedienst der geisteslkranken Menschen ge
worden, allerdings 'ein PHegedienst unter ~ganz

besonders schwierigen Verhälltnissen. W,enn
man schon im aHgemeinen weiß, daß der
KrankenpHegedienst ei'ne nervenaufreibende
Tätigkeit darstellt und 'Zu hohen Opfern be
reite Menschen erfordert, so triHt das für den
If'renpfleg1edienst im besonderen z'u. Hier han
delt es sich nämlich um iKranke, die keines
wegs immer harmlo'S in die Anstalten einge
liefert werden, sündern hier handelt es sich
vi·elfach um Kranke, die einer ßetreuung be
dürfen, wie sie im aHgemeinen nur Kindern
zuteil wird. Diese Kranken erfordern neben
ihrer Betreuung dmch das Pflegepersonal auch
noch eine all,gemeine Heilbehandlung. Man
müßte daher annehmen, daß gerade dieses
PHegepersonal in den Irren- 'und Siechen
anstalten für ihren schweren, nerlvenauf'f(~iben

den Beruf auch ganz besondere IBegünsti
gungen bekommt.

Die 'Vorliegende Vorlage zeigt schon, daß
dies bisher nieht der fall gewesen ist; erst
jetzt erfolgt eine geringfügige Angleichung.
Bisher hat man ihre Dienstleistung nicht ein
mal als facharbeit bewertet und daher ist
diese nunmehrilge Angleichung wirklich schon
dringendstnotwend'ig geworden. Es bleibt auch
damIt immer noch eine ganze Reihe von
f ragen und forderungen der Hediensteten der
Kranken- und Siechenanstalten offen. Diese
Bediensteten weisen mit Recht darauf hin, daß
sie im Lande NiederösterHieh die einzi:ge
Gruppe von Angestellten sind, di'e k,eine
Erschwerniszulage, keine Gefahrenzulage, ja
rIic'ht einmal die Nachtdienstzulage erhalten.
Sie weisen weiter darauf hin, daß sie einen
schweren 56stündigen Dienst leisten müssen,
wozu noch 14 Stunden Bereitschaftsdienst
kommen.

Ich glaube daher, daß man diesen Bedien
steten schon in der nächsten Zeit jene Z'ulagen
gewähren muß, auf die sie auf Grund ihrer
außerordentlichen Dienstleistung mit Recht
Anspruch erheben Ikönnen. Diese Rege1<ung
wird es ihnen erst ermöiglichen, ihren auf
reihenden Dienst so durchzuführen wie es im
Interes,se der Kranken notwendig i~t.

Es gibt aber auch noch andere iDinge, über
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die aus Kr'eisen der Bediensteten der Pflege
anstalten 'hdüge Klaget1J laut werden, 'und
zwar hinsichtlich der Besetzung der Posten
des Pflegepersonals in den Irrenanstalten.
Gerade in der :letzten Zeit sind wi'eder 'heftige
Klagen darüber ,geführt worden, daß z. B. in
der Anstalt Mauer-Öhling überhaupt ni'emand
aufgenommen wird, wenn der betreffende A'uf
nahmswerber nicht der ÖVP angiehört oder
nicht zumindest 'eine Empfehlung der Bezirks
oder 'Landesleitung der ÖVP vorweisen kann.
Wir haben 'hier schon wiederholt darauf hin
gewi'esen, daß dieser Zustandunwürdi,g ist.
B'ei Stellenaussehreibungen für den öffent
lichen Dienst dürfen nur jene Bewer'ber Be
rücksichügung finden, die di,e besten Voraus
setzungen für den betre'ffenden Dienst mit
bringen. Eine andere Voraussetzung für
StelleIllbesetz'ungen im öffenmchen Dienst darf
es überhaupt nicht 'g,eben. Trotzdem wird aber
nach wie vor der aUe Weg weiterbeschritten,
wahpscheinlich um dem Allbeit'er- und Auge
stellteIllbund von iNi'ee[!erösterreich neue Mit
gH,eder zuzuführen, gleichgültig, ob damit ein

. hoochqualifiziert,es Pflt1gepersonal 'in die Irren
und 'Siechenanstalten kommt oder nicht.

Von den Pflegern wi!fd weiter immer darauif
hingewiesen, daß sie DimlStpostw einnehmen,
die ,ständig vorhanden s,ein müssen, 'une[! daß
es sich hier nicht etwa um eine Arbeit handelt,
die nur für eine kurze Zeit oder vorübergehend
ist, .qenn beim Pflegepersonal der Landes
anstalten hande1't ,es sic'h vor aHem darum j

ständig ,geschultes Personal zu haben.
Twtzdem man weiß, diaß die bisher besetzten

Pflegerposten auch in Zukunft nicht auf
gelassen werden, müssen die Pfl,egerimmer
wieder f,eststellen, daß ,g,erade bei ihnen die
Pragmattsierungen äuß.erst schleppend durch
geführt werden. Es ,gibt Pfleger und Pflege
r;innen, die schon 15 oder 18 IJahre Dienst
machen, ohne .daß sie überhaupt pfaJgmatisiert
werden. Bei den PHeg'erinnen kommt noch ein
besonderes Kapi,teldazu. Wenn s'ich nämlich
eine solche Pfleg,erin erlaubt, zu heiraten, dann
hat sie überhaupt Ikeine Aussicht mehr, prag
matisi,ert Z'U werden. Hier soll scheinbar 'vom
Prä,si.di:um ,der ,Landesregierung aus auf die
Pflegerinnen ein Druck aUSigeÜ'bt werden, im
Zölibat zu leben. 'Das bedeutet iaber eine Be
naohteihgung einer großen Gruppe von IMen
sehen, die ?bsolutunzulässig i'st. Jeder E'in
wand, daß die GewerkschaH zUlgestimmt hat,
daß bei verheirateten ·frauen die Pragmati
si'erungen nicht durchgeführt werdw soHen,
weil bei einem Abbau in erster Uni,e die ver
heirateten frauen darankommen, trifft beim
PHegepersonal nicht zu, weil die weiblichen
Pflegerinnen nicht durch einen mämüichcn

Pfleger ers,etzt werden können. Die Pflege
rinnen machen eben nur in ,dien Abteilungen
für frauen und die männlichen Pfleger :nur
in den Abteilungen für Männer Dienst. Hier
hinkt also jieder Ver,gl,eich und jeder Beweis,
der dafür angeführt wird, daß man mit Rück
sicht auf einen ·eventu-ellen Abbau die ver
heirateten Pflegerinnen' nich t pragmatisiert.

Auch in der so,genannten Naüonalsozi,aldsten
frage kann man 'gerade <bei der Behandlung
des Pfleg,epersonals wieder festskHen, daß man
hier mit zwei,erleiMaß, mißt. Die aüeinen
Pfleger.:in den Anstalten - dieshezügHch
wird überall Kl,age IgefÜ'hrt - sind! h'eute
noch immer benachteihgt und fühlen noch
immer die Wucht des Natio'nallsoziaHsten
giesetzes auf sich lasten. Ganz anders ist es
aber dann, wenn 'es sich um höhere Verwal
tung,sbeamt,e oder um Ärzte lliandeH. Wir
sehen gerade in den Landesirr,enanstalten bei
der Anwendung des Nationalsozialisten
gesetzes, daß höhere Verwaltungsbeamte und
Ärzte anders behandIelt werden als die kleinen
Pfleger. Di,e geringen Erl,eichterungen, die
diese Vorlage den 'Pflegern bringt, sind gewiß
zu begrüßen; sie rdchenaber bei weitem
'nicht aus, um die Verluste, di,e die Pfl~ger wie
alle übrigen 'öffentlich Angestellten im Laufe
der Jahre an ihren Gehältern ,erlitten
haben, wettzumachen. !Heute i'st 'es eine schon
ganz vollikQmmen feststehende Tatsache, ·daß
die LebenshaHungsikostengegenüber 1937 um
mindestens das f ünf,fache gestiegen sind.
Würden nun die Pfleger lihr'e Gehälter ,ent
sprechend aufgewertet erhalten, dann müßt,en
sie heute mindestens 1260 S statt 870 S er
halten, die sie nunmehr nach der neuen Vor
lage bekommen werden.

Dieses Beispiel allein zei,gt schon, 'wie not
wendig es ist, im Interess,e der öffentlich
Angestellten, im Interesse der 'El'haltung der
Kaufkraft 'und damit der VoUbeschäfti:gung
in Österr'eich raschestens den Forderungen der
öffentlich Angestellten nach der Verwirk
lichung des versprochenen Nachziehverfa'hpens
gerecht zu werden.

PRÄSIDENT: Zum Wort hat sich Herr
Abg. H II gar t hgemeldet. leh 'erteile es
ihm.

Abg.HILGARTH: Hohes Haus! Ich
glaube, daß sich die Menschheit schon jahr
zehntelang darüber im klaren is,t, daß es sich
bei den Insassen der Irrenanstalten nicht etwa
um vom Teufel hesessene Menschen, sondern
eben um geisteskranke Personen handelt. Ich
bin eher -der Meinung, daß dJie 'vom Teufel
Besessenen mehr außel1halb der Irrenanstalten
anzutr,effen 'si'nd. Etwas ganz ander'es ist mir
aber wichtig, wenn wir uns hinsichtlicih der
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Pfleg,er in den Landesirrenanstaltenins klare
kommen wollen.

Im Ausschuß ist schon ganz richtig dar
über gespro·chen worden, daß sich der Dienst
der Irrenpfleger mit der fortschreitenden
Wissenschaft, der ärztlichen Behandilung dieser
Krankheiten, wesentltich geändert hat. Wäh
rend man früher die <Geisteskramk'heiten ein
fach als etwas 'hingenommen hat, das man
eben nicht ändern konnte und sioh daher bloß
auf die Pflege solc'her Kranker beschränkt
hat, um nicht igrößeres Unheil durch si'e über
die Menschheit ikiommen zu lassen, ist man
heute ,schon so weit, auch diese Krankheiten
praktisch zu behandeln und solche unglück
liche Menschen einer HeHung zuzuführen. Es
ist da'her selbstv,erständ:Hch, daß die Aufgaben
'eines solchen Ine11Jpf!,Qgers in der heuHgen
Zeit ni·cht mehr mit den Aufgaben dues Irren
pflegers der Ver,gangenheit zu vergleichen
sind. Aus diesem Gl'u11Jde war es selbstver
ständlich, daß dii,es,e Tatsache innerha.lb der
niederÖosterreichischen 'Landesirrenanstalten zur
Kenntnis genommen werdien mußk Ich bin
der festen überzeug'ung, daß namentlich
dann, wenn die Fortbildung dieses Personals
so durchgeführt wird, daß es auch durch eine
entsprechende Fachprüfungseine E'ignung für
di,esen schweren Beruf nachweist, für seine
Besserstellung auch bessef'e Voraussetzungen
gegeben ,sind als heute.

Als Vertreter der ÖVP begrüßen wir daher
den heutig'en Vorschlag, di'e Besoldungsüher
I'eitungsordnung ,dahin zu ändern, daß ·einer
der !gröbsten Mißstände aus der Welt g'e
schafft und jenen Kategorien von Angestell
ten, die am härtesten unter dem Los aller
öffentlich Ang,estellten leiden, wenigstens eine
gewisse Erleichterung gewährt wird.

In der Vorlage, die uns bes,chäH'i.gt, ist in
keiner ,Form 'Von ei'nem Zölibat die R'ede; wir
werden uns im Gegenteil als Mit,glieder der
ÖVP 'und ;als Menschen einer bestimmten
Weltanschauung da:gegen wehren, daß man
etwa durch Einfühmng eines Zölibats il'gend
ei'ne Gruppe 'von Menschen in eine Umgangs
form im menscMiohelli ü~'ben zwingt, die wir
aus weltanschaulichen Gründen auch bei
anderen 'Berufsständ!en ,glatt ahIehnen würden.
leh hin da,her d~r M.einung, daß die Fraige
des Zöhbats 'hi'er ,ganz falsch angewendet
worden ist. (Landesrat Brachmann: Sagen
Sie das dem Hofrat Dr. Willmitzer!) Ich
habe hi,er die Ansicht der ÖVP zu vertreten
und wir haben uns in dieser Fra,ge nicht etwa
an Beamt'e zu halten. (Landeshauptmannstell
vertreter Papp: Sagen Sie das dem Landes
schulrat!) Auoh dort ist unsere Ansicht be
kannt und wir haben 'Schon f.estgestellt, daß

wir uns auch als Lehrer auf den Sitandipunkt
st,ellen, daß das Zölihat für uns eine luntrag
bare Angelegenheit dar,stellt. (Landeshaupt
mannstellvertreter Papp: Das dürfte dem
Herrn Unterrichtsminister unbekannt sein!)
Auch im Unterrichtsminis,terium hat die Auf
fassung, die wir v,ertreten, bereit,s festen Fuß
,gefaßt. (Landeshauptmannstellvertreter Papp:
Sie scheint dort aber doch noch nicht ganz
durchgedrungen zu sein.') Wenn eine solche
AuffaSSiU'll,g in irg,end!einer FO'fmauf.t.auchen
würd~, !Herr Lancleshauptmannst,ellvertroetoer,

. würden wir uns daig~genaUSSip'fechen. Ver
treter Ihrer Gruppe haben hei der .>Frage der
Vollbeschäftigung oder der F amili,enlöh,ne da
für ,gestimmt 'und darauf hing,ewiesen, daß auf
diesen Umstand ,eine gewis!se Rücksicht zu
nehmen ist. (Landeshauptmannstellvertreter
Papp : Wo war das?) Wir hahen innerhalb
der Gewerkschaft schon 'verschiedene Besp'r'e
ohl1'n,gen abgoeführt und auch iqlort sind ver
schiedene Standpunkte 'vertreten worden.

Wi'f f'reuen 'Uns, daß diese VO'fla,ge ,ge
schaffen wurde, weil sie eiDe erste Etappe auf
dem Wege der Besser,st,elluI1lg der 'nö. Landes
beamten darstellt. Wir sind der überzeugung,
daß das Kapitel, dias Herr Abg. iDUlbo'vsik.y
ang,eschrritten hat, bereits in Fluß ist. Wir
werden 'hier in der Zukunft sicherlich auch den
richti.gen Weg finden, um in der Zulagenfrage

, die !glerechten Forderunigen der nö. Land1es
angestellten vollauf zu befriedi,gen. Ich bin
dtrvon überzeugt, daß· dann nicht nur die
Mehrheit dieses Landta,ges, sondern auch das
ganze Haus den kommenden Anträgen die Zu
stimmung gehen wird:. (Beifall bei der OVP.)

PRÄSloDENT: Zum Wort ist niemand mehr
gemeldet. Die Rednerliste ist erschöpft. Der
Herr Berichkr,statter hat das Schlußwort.

BericMer,statter Ahg. 'STANGLER (Schluß
wort): HoheT ,Landtag! Nachdem auch in der
Debattegrunctsätzlich zur VO'flage positiv
Stenung genommen worden ist, biUe ich das
Hohe Haus, dieser Vorlage die Zustimmung
zu g,eben und damit einen entscheidenden Bei
trag für ,die lß,esserstellung einer Gruppe
unserer Landesang'estellten zu leisten.

PRÄSIDE NT (Abstimmung): An g e-
n o'm'men.

Somit ist die Ta,ges,O'rdnung der 'heutigen
SitZiUl1Ig oerl'edigt.

Es werdenfol,gende Ausschüss,e ,ihre Sitzun
gen ahhalten: Finanzausschuß sogleich nach
Plenum im Prälatensaal ;g,emeinsamer Schul
und F,inanzaussch:uß im Ansohluß an die
Sitzung des Finanza1ussohusses 'im Prälaten
saal; Wirtsohaft's3'usschuß 'um 15.30 Uhr im
Zimmer des Herm P~ä'Slidlenten Endl; Ver
fassungsausschuß Freitag, den 8. Dezember
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1950, um 12 Uhr, ~benfallsim Zimmer des
Herrn Präsidenten Endl.

Ich möohte dem ,FinanzauS'schuß empfehlen,
daß er seine B,eratung'en dies Voranschlages
in die Zeit vom 11. bis 16. Dezember verlegt,
die Beratlungen im Plenum des Landtages

könntensodann -- das ist nur ein Vorschlag
von mir - in der Woche vom 18. bis 23. De
wmber duwhgeführt werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 15 Uhr 7 Min.)


